
STADT STEINBACH (TAUNUS)  
 
 
 

 

Beschlussvorlage   
 
Vorlage-Nr. VL-203/2022/XIX 

Federführende Abteilung: 1 Hauptamt, Einwohnerservice, 
Sicherheit und Ordnung 

Sachbearbeiter: Köhler, Sebastian 

Datum: 05.11.2022 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) 21.11.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung 12.12.2022 beschließend 

 
Betreff: 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben im 
Bereich der Stadtkasse der Städte Steinbach (Taunus) und Kronberg im Taunus 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben im Bereich der Stadtkasse der  
Städte Steinbach (Taunus) und Kronberg im Taunus zu. 
 

 
Begründung: 
 
Aufgrund der Ausscheidens der Stadt Königstein im Taunus aus der Gemeinschaftskasse Taunus 
wurde eine neue Vereinbarung zwischen den Städten Steinbach (Taunus) und Kronberg im 
Taunus getroffen. 
 
Die neue Vereinbarung soll am 01.01.2023 in Kraft treten. Die Vereinbarung wird für die Dauer 
von fünf Jahren geschlossen. Nach Ablauf der Befristung gilt die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung unbefristet. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Gesamtkosten werden nach dem Schlüssel 1/3 Stadt Steinbach (Taunus) und 2/3 Stadt 
Kronberg im Taunus aufgeteilt. Hierfür sind Haushaltsmittel von  78.000,- Euro im Haushalt 2023 
eingestellt. 
 
gez. gez. 
Steffen Bonk Sebastian Köhler 
Bürgermeister Amtsleiter 




